
Gemeinnütziger Verein 

STATUTEN 

1. Name und Sitz
Unter dem Namen „SCHWEIZER SCHILD“ besteht ein gemeinnütziger Verein im Sinne von 
Art. 60ff des schweizerischen Zivilgesetzbuches, der sich für bedürftige Mitbürgerinnen und 
Mitbürger einsetzt.
Der Sitz des Vereins ist St. Ursen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

2. Zweck2. Zweck
Der Verein bezweckt Waren wie Textilen, Spielsachen, elektronische Geräte und auch 
Lebensmittel, welche im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet 
würden, an Bedürftige kostenlos abzugeben. Diese Waren sind noch sehr gut erhalten, 
brauchbar und bestens geniessbar. Der SCHWEIZER SCHILD rettet diese vor der 
Vernichtung und führt sie an armutsbetroffene Menschen. So wird ein sozial wertvoller und 
ökologisch nachhaltiger Beitrag zum vernünftigen Umgang mit Waren und Lebensmitteln 
geleistet. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die 
Organe sind ehrenamtlich tätig. 

3. Mittel
Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende Mittel: 

 Mitgliederbeitrage 

 Spenden und Zuwendungen aller Art 

4. Mitglieder
konnen natürliche und juristische Personen werden, die den Vereinszweck unterstützen. 
Mitglieder mit Stimmrecht sind 

 natürliche Personen, welche die Angebote und Einrichtungen des Vereins nutzen 

 natürliche oder juristische Personen, welche den Verein ideell und finanziell 
unterstützen. 

 Personen, die sich in besonderem Masse für den Verein eingesetzt haben, kann auf 

Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen werden. 

5. Erloschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt 

 bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

 bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflosung der juristischen 
Person.

6. Austritt und Ausschluss
Ein Vereinsaustritt ist per Ende Jahr moglich. Das Austrittsschreiben muss mindestens 6 
Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich an den Vorstand gerichtet 
werden. Für das angebrochene Jahr ist der volle Mitgliederbeitrag zu bezahlen.
Ein Mitglied kann jederzeit wegen Verstossen gegen die Ziele des Vereins aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. 

7. Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind: a) die Mitgliederversammlung b) der Vorstand 

8. Die Mitgliederversammlung
Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliche 



Mitgliederversammlung findet jahrlich statt. Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder 
2 Wochen im Voraus schriftlich unter Angabe der Traktanden eingeladen. Einladungen per E-
Mail sind gültig. Traktandierungsantrage zuhanden der Mitgliederversammlung sind bis 
spatestens 4 Wochen schriftlich an den Vorstand zu richten. 

Die Mitgliederversammlung hat folgende unentziehbare Aufgaben und Kompetenzen: 
a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
b) Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands
c) Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 

d) Entlastung des Vorstandes
e) Wahl des Prasidenten/der Prasidentin und des übrigen Vorstandes sowie der 
Kontrollstelle.
f) Festsetzung des Mitgliederbeitrages
g) Kenntnisnahme des Jahresbudgets
h) Kenntnisnahme des Tatigkeitsprogramms
i) Beschlussfassung über weitere von den Mitgliedern oder dem Vorstand 
eingebrachte Geschafte j) Anderung der Statuten
k) Entscheid über Ausschlüsse von Mitgliedern.
l) Beschlussfassung über die Auflosung des Vereins und die Verwendung des 
Liquidationserloses. Jede ordnungsgemass einberufene Mitgliederversammlung ist 
unabhangig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfahig. 

Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem absolutem Mehr der anwesenden 
Stimmberechtigten. 

9. Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen. Die Amtszeit betragt 2 Jahre. Wiederwahl 
ist moglich. 

 Der Vorstand führt die laufenden Geschafte und vertritt den Verein nach aussen. 

 Er erlasst Reglemente. 

 Er kann Arbeitsgruppen (Fachgruppen) einsetzen. 

 Er kann für die Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene 
Entschadigung anstellen oder beauftragen. 

Weitere Aufgaben und Kompetenzen des Vorstands
Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder gemass 
dieser Statuten einem anderen Organ übertragen sind.
Im Vorstand sind folgende Ressorts vertreten:
a) Prasidium
b) Vizeprasidium
c) Finanzen 

Der Vorstand konstituiert sich selber 

10. Die Revisionsstelle
Die Mitgliederversammlung wahlt 2 Rechnungsrevisoren, welche die Buchführung 
kontrollieren und mindestens einmal jahrlich eine Stichkontrolle durchführen. Die 
Revisionsstelle erstattet dem Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung Bericht und 
Antrag. Die Amtszeit betragt 2 Jahre. Wiederwahl ist moglich. 

11. Zeichnungsberechtigung
Der Vorstand regelt die Zeichnungsberechtigung zu zweien. 

12. Haftung
Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermogen. Eine personliche Haftung der 
Mitglieder ist ausgeschlossen. 

13. Auflosung des Vereins
Die Auflosung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen 



Mitgliederversammlung beschlossen und mit dem Stimmenmehr von der anwesenden 
Mitglieder aufgelost werden.
Eine Fusion kann nur mit einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder offentlichen Zwecks 
von der Steuerpflicht befreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz erfolgen. Im Falle 
einer Auflosung werden Gewinn und Kapital einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder 
offentlichen Zwecks steuerbefreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz zugewendet. 
Die Verteilung des Vereinsvermogens unter die Mitglieder ist ausgeschlossen. Diese 
Regelung ist unwiderruflich. 

14. Inkrafttreten
Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung im April 2019 angenommen und sind 
mit diesem Datum in Kraft getreten. 

Die entsprechenden Änderungen wurden von der Generalversammlung am 28.02.2022 
angenommen und sind am 01.04.2022 in Kraft getreten.


